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§ 1 Bgld. LDAG

Bgld. LDAG - Burgenlandisches Landeslehrer-Dienstrechtsausfuhrungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.09.2018

(1) Far den Fall, dass der Leiter einer allgemein bildenden Pflichtschule an der Ausibung seiner Dienstpflichten
verhindert ist, kann er nach Beratung in der Schulkonferenz und im Einvernehmen mit der zustandigen
Pflichtschulinspektorin oder dem zustandigen Pflichtschulinspektor fiir allgemein bildende Pflichtschulen und dem
Dienststellenausschuss fir einen langstens zweimonatigen Zeitraum einen geeigneten Landeslehrer mit der
Leitervertretung beauftragen. Er hat die Bildungsdirektion und den Dienststellenausschuss von einer derartigen
Beauftragung unverziglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

(2) Falls kein Vertreter nach Abs. 1 beauftragt wird sowie im Falle der Verhinderung eines nach Abs. 1 beauftragten
Vertreters erfolgt die Vertretung des Schulleiters durch den gemaR § 27 Abs. 1 Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984,
BGBI. Nr. 302/1984, zuletzt geandert mit Gesetz BGBI. | Nr. 8/2014, vorgesehenen Landeslehrer.

In Kraft seit 01.01.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1984_302_0/1984_302_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2014/8
file:///

	§ 1 Bgld. LDAG
	Bgld. LDAG - Burgenländisches Landeslehrer-Dienstrechtsausführungsgesetz


